
Bewirtung von Healthcare Professionals – 
Was ist aktuell zu beachten?

Bewirtung Anlass Location Wert

Unzulässig 
(wenn auch nur eines 

dieser Kriterien 
erfüllt ist):

Verbotene Anlässe:

• Produktwerbung
• Geschäftsanbahnung
• Produktangebote
• Freizeitanlässe
• Touristischer Anlass

Unangemessen:

• Gourmet / Luxus
• Eventgastronomie
• hoher Freizeitwert
• touristischer Ort
• Essen als Attraktion

Zu hoher Wert der Einladung:

• über 75 EUR (wenn keine  
 rechtfertigenden  
 Besonderheiten)

Verboten:

• Angehörige
• Mitarbeiter
• sonstige Dritte

Personen

Zulässig
(Vorausssetzungen 
müssen kumulativ 

erfüllt sein):

Echte Arbeitsessen aus  
diesen Anlässen:

• Fortbildung
• Forschung
• Kooperationen
• Beratertätigkeit
• Referententätigkeit

Erlaubt:

• Grds. nur der/die HCP  
 selbst, für den/die der  
 Anlass zutrifft

Zulässige Location:

• angemessener  
 Arbeitsessen-Charakter
• Essen als Nebensache  
 (Hauptsache = Besprechung)

Sozialadäquater, angemessener  
Wert der Einladung:

• maximal 75 EUR
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